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Sehr geehrte Anteilinhaberin, sehr geehrter Anteilinhaber, 

 

der Verwaltungsrat von Amundi Money Market Fund (der „Verwaltungsrat“) möchte Sie über die folgenden Änderungen 

informieren: 

 

1. Änderung der Grenzen für umgekehrte Pensionsgeschäfte Amundi Money Market Fund – 
Short Term EUR  
 

Angesichts der Merkmale dieses SFT, der zunehmenden internationalen Vorherrschaft der Repo-/Reverse-Repo-

Märkte und der gegenwärtigen Komplexität des geopolitischen Kontexts, möchte der Verwaltungsrat den 

maximalen Anteil und den Anteil unter normalen Bedingungen von umgekehrten Pensionsgeschäften für den 

Amundi Money Market Fund – Short Term EUR erhöhen.  

 

Somit wird mit Wirkung vom 07. Mai 2026 der maximale Anteil an umgekehrten Pensionsgeschäften von 50 % auf 

100 % erhöht. 

 

Aktuelle Werte: 

 
Art der Transaktionen Anteil des Nettoinventarwerts unter normalen 

Bedingungen 
Maximaler Anteil 

Pensionsgeschäfte 0 % 10 % 

Umgekehrte Pensionsgeschäfte 35 % 50 % 

 

Vorgeschlagene Änderungen: 

 

Art der Transaktionen Anteil des Nettoinventarwerts unter normalen 
Bedingungen 

Maximaler Anteil 

Pensionsgeschäfte 0 % 10 % 

Umgekehrte Pensionsgeschäfte 35 % 100 % 

 
 

2. Änderung der Grenzen für umgekehrte Pensionsgeschäfte Amundi Money Market Fund – Short 

Term (USD) 

Angesichts der Merkmale dieses SFT, der zunehmenden internationalen Vorherrschaft der Repo-/Reverse-Repo-

Märkte und der gegenwärtigen Komplexität des geopolitischen Kontexts, möchte der Verwaltungsrat den 

maximalen Anteil und den Anteil unter normalen Bedingungen von umgekehrten Pensionsgeschäften für den 

Amundi Money Market Fund – Short Term (USD) erhöhen.  

 

Somit gilt mit Wirkung vom 07. Mai 2026: 

 

a) Der Anteil des Nettovermögens unter normalen Bedingungen für umgekehrte Pensionsgeschäfte wird von 

15 % auf 35 % erhöht. 

 

b) Der maximale Anteil der umgekehrten Pensionsgeschäfte wird von 25 % auf 100 % erhöht.  
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Aktuelle Werte: 

 

Art der Transaktionen Anteil des Nettoinventarwerts unter normalen 
Bedingungen 

Maximaler Anteil 

Pensionsgeschäfte 0 % 10 % 

Umgekehrte Pensionsgeschäfte 15 % 25 % 

 

Vorgeschlagene Änderungen: 

 

Art der Transaktionen Anteil des Nettoinventarwerts unter normalen 
Bedingungen 

Maximaler Anteil 

Pensionsgeschäfte 0 % 10 % 

Umgekehrte Pensionsgeschäfte 35 % 100 % 

 
 

3. Änderung der maximalen Verwaltungsgebühren und der Anforderungen für die 
Mindesterstzeichnung: Amundi Money Market Fund – Short Term EUR 

 

Der Verwaltungsrat möchte auch die maximalen Verwaltungsgebühren und die Anforderungen an die 

Mindesterstzeichnung wie folgt ändern: 

 

Mit Wirkung vom 07. Mai 2026 für den Amundi Money Market Fund – Short Term EUR:  

 

- Änderung der Mindesterstzeichnung für die Klasse XC – die derzeitige Mindestanlage beträgt 50 Mio., 

es wird jedoch vorgeschlagen, den Wert auf 100 Mio. festzulegen. 

 

- Änderung der Mindesterstzeichnung für die Klasse DPC – es gibt derzeit keine Mindestanlage, aber 

es wird nun vorgeschlagen, die Mindestanlage auf 1 Mio. festzulegen.  

 

- Änderung der maximalen Verwaltungsgebühren wie folgt:  

• Von 0,075 % auf 0,10 % für die Klasse IC 

• Von 0,075 % auf 0,10 % für die Klasse ZC 

• Von 0,075 % auf 0,10 % für die Klasse XC  

 

 

4. Änderung der Anforderungen für die Mindesterstzeichnung: Amundi Money Market Fund 
– Short Term (USD) 
 

Der Verwaltungsrat möchte auch die Anforderungen an die Mindesterstzeichnung wie folgt ändern: 

 

Mit Wirkung vom 07. Mai 2026 für den Amundi Money Market Fund – Short Term (USD):  

 

- Für die Klassen und XC und XV: Streichung der Kriterien von „5 % des Vermögens des Teilfonds“ für 

die Mindesterstzeichnung. Mit dieser Streichung wären die einzigen Kriterien für eine 

Mindesterstzeichnung in der Anteilsklasse 100 Mio. 

 

- Der Mindestbetrag für eine Daueranlage ist für die Anteilsklassen IC, XC und XV nicht mehr 

erforderlich.   

  

****************************************************************************************** 
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Sollten Sie mit einer oder sämtlichen Änderungen nicht einverstanden sein, so können Sie Ihre Anteile kostenlos, so wie im 

Prospekt von Amundi Money Market Fund vorgesehen, zurückgeben. 

 

Der jüngste Verkaufsprospekt von Amundi Money Market Fund und das Basisinformationsblatt sind auf Anfrage kostenlos 

beim eingetragenen Sitz erhältlich. 

 

Darüber hinaus sind der aktuelle Prospekt und das Basisinformationsblatt der Gesellschaft auf Anfrage kostenlos und auf 

Wunsch in Papierform bei der österreichischen Société Générale Branch Wien, Prinz-Eugen-Straße 8-10/5/TOP 11, A-1040 

Wien, erhältlich. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Ansprechpartner. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Der Verwaltungsrat von Amundi Money Market Fund 

 



 

 

 

KONTAKTANGABEN 
 
Amundi Money Market Fund  
Sitz: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. 
Postanschrift: Postbox 1104 – L-1011 Luxemburg. 
Telefon: +352 26 86 80 01 – Fax: +352 26 86 80 99 

Société Anonyme R.C. Luxemburg B 156478  
 


